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RS OGH 1997/8/28 3Ob211/97v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1997

Norm

ZPO §36 Abs1

ZPO §64 Abs1 Z3

ZPO §72 Abs2

Rechtssatz

Gibt das Prozeßgericht im Rahmen der Verfahrenshilfe im Verfahren mit Anwaltszwang einen Rechtsanwalt bei, weist

aber das Rekursgericht den Verfahrenshilfeantrag ab, ist bis zur Bestellung eines neuen frei gewählten Rechtsanwaltes

auf den früheren frei gewählten § 36 Abs 1 ZPO anzuwenden.
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